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Einladung 153. Generalversammlung  
 
Wir laden Sie herzlich zur Generalversammlung ein am 

Freitag, 27. Oktober 2023 

Kulturzentrum Braui, Hochdorf 
 

ab 08.45 Uhr Kaffee und Gipfeli im Foyer des Kulturzentrum Braui 
 
09.45 Uhr Begrüssung durch Matthias Kunz, Präsident GGV 
 Grusswort Lea Bischof-Meier, GP Hochdorf 
 
 Generalversammlung im Kulturzentrum Braui 

   Genehmigung des Jahresberichts 2022/2023 

   Genehmigung der Jahresrechnung 2022/2023 

   Festsetzung der Gemeinde- und Aktivmitgliederbeiträge 

   Wahlen für die Amtsdauer 2023-2025 

   Mitglieder des Vorstands 

    des Präsidenten 

    der Revisionsstelle 

    Verschiedenes 
I.   Ernennung alt-RR Paul Winiker als Ehrenmitglied 

II.   Projekt Strategie Nachwuchssicherung 

III.   Projekt Arbeitshilfe Archiv 

IV.   Orientierung über weitere Verbandsprojekte 

 

anschliessend         Grusswort Reto Wyss, Regierungsrat, Vorsteher FD 

11.15 Uhr Steh-Apéro im Foyer des Kulturzentrum Braui (Brauiplatz) 
 
12.00 Uhr Mittagessen im Kulturzentrum Braui 
 
14.00 Uhr Nachmittagsprogramm 
Variante 1  Besichtigung und Führung Ortsmuseum Hochdorf 

  (Fussweg ca. 10 Minuten) 

Variante 2  Rundgang und Besichtigung von historischen Gebäuden 

  (rund einstündiger Rundgang) 

15.30 Uhr Ende 

 
Die Aktiv-, Ehren- und Freimitglieder sowie alle Gäste heissen wir ganz herz-
lich willkommen und freuen uns auf interessante und gemütliche Stunden. 
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GSV Amt Willisau 
 
 

Am Freitag, 30. Juni 2023 hat sich der Gemeindeschreiberverband Amt 

Willisau zur ordentlichen Generalversammlung getroffen. Zuerst fand 

eine Führung bei der weltweit tätigen Firma Andermatt Biocontrol Suis-

se in Grossdietwil statt, bei der man alles rund um den Einsatz von bio-

logischen Pflanzenschutzmitteln erfuhr.  

Nach der interessanten Besichtigung wohnten 19 Teilnehmende der 

Versammlung im Landgasthof Ochsen in Roggliswil bei. Unter der Lei-

tung der Präsidentin, Beatrice Stöckli, GS Pfaffnau wurden die obligaten 

Traktanden abgehandelt. Erwähnenswert dabei ist die einstimmige 

Wahl von Cornelia Achermann, Gemeindeschreiber-Substitutin in Lu-

thern als neue Aktuarin des Amtsverbands und somit Nachfolgerin von 

Claudia Richli de Morales, welche drei Jahre das Amt innehatte. Somit 

verbleibt der Verband auch weiterhin in Frauenhänden. Mit einem fei-

nen Nachtessen und gemütlichen Beisammensein im Landgasthof Och-

sen klang der Abend aus. 

 

Claudia Richli de Morales, GS Grossdietwil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der GSV Willisau bei 

der Andermatt Biocontrol 

Suisse in Grossdietwil  

 

 

 

 

 

 

 

Hinterlegung Heimatscheine 

 

Der Verband Schweizerischer Ein-

wohnerdienste hat eine Diskussion 

zur gesetzlichen Forderung zur Hin-

terlegung eines Heimatscheines bei 

der Wohnsitzgemeinde lanciert. 

Der Vorstand des GGV Luzern hat 

sich in dieser Frage mit der Abtei-

lung Gemeinden ausgetauscht, wel-

che darauf hinweist, dass die Vo-

raussetzung für den Wegfall des 

Heimatscheines in der heutigen 

Form einer Änderung von verschie-

denen kantonalen rechtlichen 

Grundlagen (u.a. Gesetz über Nie-

derlassung und Aufenthalt, 

Zwangsmassnahmen im Ausländer-

recht usw.) bedingt. 

Das Justizdepartement geht davon 

aus, dass die Vorbereitungsarbei-

ten für die Revision der diversen 

Gesetze im Verlauf des Jahres 2024 

aufgenommen werden können. 

Die Abteilung Gemeinde hält dazu 

fest, dass Gesetzesrevisionen, 

wenn gleich mehrere Fragen zu 

klären sind, erfahrungsgemäss eini-

ge personelle Ressourcen benöti-

gen.  

Die parlamentarische Beratung in-

klusive dem vorangehenden Ver-

nehmlassungsverfahren bei Ge-

meinden/Parteien könne bis zu 

einem Jahr in Anspruch nehmen.  

Ganz zu Beginn werde eine Ausle-

geordnung darüber gemacht, wel-

che Punkte in SRL Nr. 5 zu revidie-

ren seien. 

Somit  werden wir in den nächsten 

Jahren den Abschied vom Heimat-

schein noch nicht vollziehen kön-

nen. 
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100 Jahre GSV Amt Entlebuch 
 

Am Freitag, 15. September 2023 haben sich die Mitglieder des Gemeinde-

schreiberverbandes Entlebuch zur 100. Generalversammlung getroffen. Die 

Jubiläums-GV startete mit dem offiziellen Teil, an welchem die üblichen Ge-

schäfte wie Budget, Rechnung, Jahresprogramm und Personalmutationen 

abgehandelt wurden. Ein wesentlicher Bestandteil aller mehrmals im Jahr 

stattfindenden Treffen des Verbands ist stets der aktive Austausch zu aktu-

ellen Themen aus der Praxis. 

 

Anschliessend durften die Anwesenden auf einer Dorfführung von Richard 

Portmann viel Interessantes über die Gemeinde Entlebuch erfahren. Der 

neue Jahrespräsident Pius Stadelmann, Gemeindeschreiber in Entlebuch, 

hielt einen spannenden Rückblick auf das vergangene Jahrhundert. Eben-

falls hielt Gastreferent Dr. Anton Schwingruber aus Werthenstein eine Rede 

zu persönlichen Erfahrungen mit dem Berufsstamm der Gemeindeschreiber 

und wusste von einige Reminiszenzen zu berichten. Abgerundet wurde der 

Anlass in einer gemütlichen Runde bei einem saisongerechten Wild-Essen 

im Restaurant Bahnhöfli. 

 

Erfreulicherweise durften an der Jubiläums-GV so viele Mitglieder begrüsst 

werden wie noch nie zuvor. Dem Verband gehören inzwischen insgesamt 19 

Aktivmitglieder an, bestehend aus Gemeindeschreiber/innen, Stellvertre-

ter/innen und einem Geschäftsführer der Region Entlebuch. Weiter sind 9 

Frei- und Gastmitglieder im Verband dabei. 

 

Oberste Reihe: 

Franz Thalmann, 

Hans Bättig,  

Annelies Zemp, 

Ruth Pfulg,  

Erwin Bucher,  

Pius Stadelmann,  

Kathrin Roos, 

Karin Stadelmann,  

Marco Studer, 

Röbi Duss 

 

 

 

 

3. Reihe: Toni Arnet, Maria Stadelmann, Karin Tanner, Toni Kaufmann, Michelle Ambauen, Lukas Meyer 

2. Reihe unten: Theres Murer, Marlis Roos, Karin Hürlimann, Guido Küng  

Unterste Reihe: Willi Schmid, Manuela Röösli, Cathrin Pera 

 

Arbeitshilfe Archivierung 

Start Arbeitsgruppe  
In Zusammenarbeit mit dem VLG wird auf 

vielseitigen Wunsch eine neue Arbeitshilfe 

für die Gemeinden erarbeitet. Eine Liste 

mit sämtlichen Gemeindeaufgaben soll 

den Verwaltungsmitarbeitenden den kor-

rekten Umgang mit digitalem und ana-

logem Archivgut erleichtern. 

Auf der Liste werden jeweils die Aufgaben 

der Gemeinden im Kanton Luzern, die 

gesetzlichen Grundlagen dafür sowie die 

Archivwürdigkeit aufgelistet. Aufbewah-

rungsfrist und Archivwürdigkeit sind zwin-

gende Parameter, um Unterlagen steuern 

und insbesondere digital archivieren zu 

können. 

In den allermeisten Gemeinden sind be-

reits Ordnungssysteme im Einsatz. Die 

Bedürfnisse und Gegebenheiten für das 

Ordnungssystem sind in allen Gemeinden 

etwas anders. Je nach Gemeindeprofil ist 

es sinnvoll, mehr oder weniger Positionen 

zu erfassen. Durch regionale Zusammenar-

beiten und Auslagerungen von Aufgaben 

an Private, haben nicht alle Gemeinden 

dieselben Aufgaben und Bedürfnisse.  

Damit möglichst alle Gemeinden profitie-

ren und ihre Ordnungssysteme weiter 

entwickeln können, beschränkt man sich 

bei den Arbeiten auf das Erstellen einer 

Liste mit sämtlichen Aufgaben einer Ge-

meinde. Einen "offiziellen" Muster-

Registraturplan wird es in diesem Sinne 

nicht mehr geben. 

 

Folgende Personen haben sich für eine 

Arbeits- und Echogruppe zur Verfügung 

gestellt: 

 Nicole Bättig, Stadt Sursee 

 Florian Fischer, Stadt Luzern 

 Daniel Ottiger, Meggen 

 Martina Winiger, Wikon 

 Jürg Schmutz, Staatsarchivar 

 Ramona Thalmann-Hüsler, Staatsarchiv 

 

Für die Arbeiten wurde vom VLG die Firma 

Docuteam AG, Baden beauftragt. Der VLG 

übernimmt die externen Kosten für diese 

Arbeiten.  

 

Der Vorstand bedankt sich bei der Arbeits-

gruppe sowie beim VLG für den Einsatz. 

 

Martina Winiger, GGV & VLG 
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Nachwuchsprogramm Steuern 

Wie viele andere Bereiche sind auch Steuerämter vom Fachkräftemangel 

betroffen. Nur wenige Quereinsteiger/innen bzw. Lernende können nach 

Lehrende als Mitarbeitende von Steuerämtern gewonnen werden. Zudem 

kommen Lernende meist nur mit gewissen Bereichen der Steuern in Kontakt, 

ohne dass sie sich umfassenderes Steuerfachwissen in der Praxis aneignen 

können. Diesen Umständen ist entgegenzuwirken. Daher lanciert der Ver-

band Steuerfachleute Luzerner Gemeinden das Nachwuchsprogramm Steu-

ern „let’s go tax“. 

Wir bieten jungen Fachkräften, insbesondere Lehrabgänger/innen und Quer-

einsteiger/innen, ein individuelles Nachwuchsprogramm, damit sie sich um-

fassenderes Steuerfachwissen in der Praxis aneignen können. Damit wollen 

wir Fachkräfte weiterentwickeln und deren Bindung an die Luzerner Steuer-

behörden bzw. Gemeinden fördern.  

Das Nachwuchsprogramm Steuern „let’s go tax“ dauert 18 Monate und um-

fasst jeweils 3 Module à 6 Monate (Regel), ausnahmsweise auch Module à 

12 Monate. Programmstart ist Mitte August 2024, Programmende Mitte 

Februar 2026. Parallel zum Nachwuchsprogramm absolvieren Teilnehmende 

den Kurs SSK1 sowie die Module Luzerner Praxis als Voraussetzungen für die 

Wahl als Steuereinschätzer/in im Kanton Luzern. 

Weitere Informationen finden Sie ab Anfang September 2023 auf der VLSG-

Webseite, Link www.vslg-lu.ch. Für Auskünfte steht David Schär, Leiter Steu-

eramt Stadt Luzern, E-Mail david.schaer@stadtluzern.ch, Tel. 041 208 84 77, 

gerne zur Verfügung.   

Der VSLG bittet die Verantwortlichen in den Gemeinden um Folgendes: 

 

1. Modulangebot/e Ihrer Gemeinde / Ihres Steueramts 

Für den Erfolg des Nachwuchsprogramms Steuern sind zahlreiche Mo-

dulangebote von Gemeinden unerlässlich. Modulangebote Ihrer Ge-

meinde würden uns sehr freuen.  

Bitte melden Sie Ihr/e Modulangebot/e möglichst bald aber bis spä-

testens 31.01.2024 an den VSLG, vgl. Meldeformular auf der VSLG-

Webseite. Pro durchgeführtes Modul erhält das Gemeinwesen, wel-

ches das Modul anbietet, einen Weiterbildungsgutschein des VSLG 

von Fr. 500.– für Kurse des VSLG und der SSK. 

 

2. Lehrabgehende 2024 für Nachwuchsprogramm Steuern motivieren 

Für den Erfolg des Nachwuchsprogramms Steuern sind neben Modul-

angeboten zahlreiche Teilnehmende entscheidend.  

Bitte informieren Sie gemeindeintern über das Nachwuchsprogramm 

Steuern und sprechen Sie Lehrabgänger/innen 2024, Quereinsteiger/

innen und andere mögliche Teilnehmende gezielt darauf an. 

 

Daniel Riehl, Präsident Steuerfachleute Kanton Luzern 

3. QuereinsteigerInnen-Kurs  

im Januar 2024 

Im Januar 2024 wird vom Ge-

meindeschreiber- und Ge-

schäftsführerverband Luzern 

(GGV) ein nächster Querein-

steigerInnen Kurs angeboten.  

1. Tag Dienstag, 16. Januar 

2024 (Einführung und Gemein-

derecht / Personenrecht, Nie-

derlassung und Aufenthalt) 

2. Tag Donnerstag, 25. Januar 

2024 (Staatsrecht / Verwal-

tungsrecht und Verwaltungs-

verfahren) 

Mit diesem einfachen Kurs sol-

len Quereinsteigerinnen und 

Quereinsteiger in die Funkti-

onsweise und Besonderheiten 

der öffentlichen Verwaltung 

mit Gesetzesbestimmungen 

des Kanton Luzern eingeführt 

werden. Der Zertifikatskurs 

richtet sich an Kaufleute aus 

anderen Branchen, welche nun 

auf einer Gemeinde arbeiten 

und an Personen mit verwand-

ter Grundbildung, die den Ein-

stieg in die öffentliche Verwal-

tung suchen. Für Kaufleute mit 

Branchenerfahrung eignet sich 

der Zertifikatskurs als kompri-

mierter «Refresher» für die 

wichtigsten Grundlagen oder 

für den Wiedereinstieg nach 

einer beruflichen Pause. Die 

Organisation diese Kurses 

übernimmt der Verein Verwal-

tungsweiterbildung Zentral-

schweiz VWBZ.  

Die Anmeldung ist unter 

www.vwbz.ch aufgeschaltet. 

Zertifikatskurs für Quereinstei-

ger/innen GGV (vwbz.ch) 
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Datenschutzstammstisch  

vom 25. August 2023 

 

Am 25. August 2023 haben der GGV-Vorstand und der kantonale Daten-

schutzbeauftragte, Matthias R. Schönbächler, zum ersten digitalen Daten-

schutzstammtisch eingeladen. Rund 50 interessierte GGV-Mitglieder sind 

der Einladung gefolgt. Matthias Schönbächler informierte über verschiede-

ne wichtige Grundsätze und Neuerungen im Bereich des Datenschutzes. In 

der anschliessenden Diskussion konnten verschiedene Fragen zum neuen 

kantonalen Datenschutzgesetz (KDSG) und zum entsprechenden, seit An-

fang Sommer aktualisierten GGV-Musterreglement geklärt werden.  

 
In seinem Input-Referat nannte der Datenschutzbeauftragte das Cloud 

Computing neben der ICT-Auslagerung und dem damit verbundenen Kon-

trollverlust sowie die eGovernment-Vorhaben (wie zum Beispiel das Ser-

viceportal) als eine aktuell grosser Herausforderung im Zusammenhang mit 

dem Datenschutz. Unter Cloud Computing wird die Nutzung von IT-

Infrastruktur und -Dienstleistungen verstanden, die nicht vor Ort auf loka-

len Rechnern bereitgestellt, sondern von entsprechenden Dienstleistern 

gemietet werden. 

 
Matthias Schönbächler wies zudem darauf hin, dass das KDSG neu die Mög-

lichkeit vorsieht, Datenschutzberaterinnen und -berater zu ernennen. Diese 

Fachpersonen beraten Mitarbeitende der kommunalen Verwaltungen, die 

Personendaten bearbeiten. Zudem sorgen sie für die Datenschutz-

Folgenabschätzung (DSFA). Mit der DSFA wird das Risiko einer Datenbear-

beitung für die Privatsphäre und die Grundrechte von betroffenen Perso-

nen eingeschätzt und bewertet. Gestützt auf diese Beurteilung sind Mass-

nahmen zu ergreifen, die das Risiko minimieren. «Datenschutzberaterinnen 

und Datenschutzberater leisten mit ihrer Arbeit einen bedeutenden Beitrag 

für einen griffigen Datenschutz», erklärt Matthias Schönbächler am Daten-

schutzstammtisch. «Es ist wichtig, die Mitarbeitenden für den Datenschutz 

zu sensibilisieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Gemeinwesen einen 

Datenschutzberater einstellt oder die Aufgaben einer freischaffenden An-

wältin überträgt. Die Einführung kann niederschwellig erfolgen.»  

 
Ebenfalls möglich ist, dass ein Datenschutzberater oder eine Datenschutz-
beraterin für mehrere Gemeinden gleichzeitig tätig ist. 
 
Das Muster Datenschutzreglement kann auf der Webseite des GGV herun-

tergeladen werden. http://www.ggv-lu.ch/Vorlagen 

Letzte Vorstandssitzung mit  

Marco Studer 

 

Am 28. August 2023 nahm Marco 

Studer, GS Hasle an seiner letzten 

Vorstandssitzung im GGV teil.  

Marco wurde im Jahr 2015 in Dag-

mersellen in den Vorstand ge-

wählt. 

Die Entwicklung und die Neukon-

zeption der Gemeindeschreiber-

ausbildung waren Schwerpunkte 

seiner Arbeit, welche zu Beginn 

sehr herausfordernd war. Marco 

Studer hat währende seiner Vor-

standszeit den GGV auch im Vor-

stand des VWBZ vertreten und 

das Projekt „Strategie Nach-

wuchssicherung“ geleitet.  

Der Vorstand lässt Marco Studer 

nur sehr ungern ziehen. Alle ha-

ben die schöne Zusammenarbeit 

mit ihm immer sehr geschätzt.  

 

Besten Dank Marco,  für dein 

grosses Engagement!    

Ausgabe Nr.  3/23  Seite 5 

http://www.ggv-lu.ch/Vorlagen


  

 

Personelles 

 

Eintritte 

Eichmann Roger, Leiter RP und Baubew., Horw; Gesuch 07.07.2023  

Guhl Astrid, GS Roggliswil; Gesuch 07.07.2023 

Mengis Martin, StS Kriens; Gesuch 05.07.2023 

Meyer Lukas, GF Schüpfheim; Gesuch, 28.08.2023 

Siegrist Michael, GS Horw; Gesuch 24.08.2023 

 

Neue GS/GF 

Brun Iris, GS Greppen per 01.07.2023 

Guhl Astrid, GS Roggliswil per 01.07.2023 

Lischer Manuela, GS Rothenburg per 01.05.2023 

Mengis Martin, StS Kriens per 01.07.2023 

Meyer Lukas; GF Schüpfheim per 21.08.2023 

Siegrist Michael; GS Horw per 01.08.2023 

Stocker Andrea, GS II Neuenkirch, per 01.07.2023 

Schwarz Jasmin; GS II Rothenburg per 01.05.2023 

 

Neue Freimitglieder 

Achermann Pius, Neuenkirch, per 01.08.2023 

Amrein Urs, Schötz, per 31.08.2023 
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BiVo23 - Neue kaufmännische 

Grundbildung gestartet 
Heute gewinnen digitale 

Kompetenzen sowie 

Methoden-, Sozial- und 

Selbstkompetenzen 

zunehmend an Bedeu-

tung. Daher soll auch 

der Berufsnachwuchs 

vermehrt mit der mo-

dernen Arbeitswelt ver-

traut gemacht werden. Dies ist auch das 

Ziel der Reform der kaufmännischen 

Grundbildung, welche diesem Sommer in 

Kraft getreten ist. Der Fokus in der kauf-

männischen Grundbildung liegt neu auf 

den Handlungskompetenzen. Diese wer-

den durch praktische Erfahrungen erwor-

ben, weshalb der Lehrbetrieb als wichtigs-

ter Lernort im Zentrum steht. Die Orientie-

rung an Handlungskompetenzen ist heute 

in der Berufsbildung Standard. Die Förde-

rung des Berufnachwuchses und eine gute 

Grundausbildung war für unseren Verband 

schon immer ein zentrales Anliegen. Daher 

hat die Ausbildungskommission des GGV 

mit einer Projektgruppe und dem Verein 

Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz 

(VWBZ) die Inhalte der branchenspezifi-

schen ÜK-Tage geprüft und diese auf die 

neue Grundbildung abgestimmt sowie 

angepasst. Dabei wurde auch entschieden, 

mit einer grundlegenden Anpassung zuzu-

warten und die branchenspezifischen ÜK-

Tage vorerst wie gewohnt durchzuführen.  

Die Ausbildung wird daher auch künftig mit 

Fachpersonen aus der Verwaltung sicher-

gestellt. Nach den ersten Erfahrungen mit 

der neuen BiVo werden die branchenspezi-

fischen ÜK-Tage evaluiert und nach Bedarf 

geeignete Anpassungen vorgenommen.  

Auch künftig wird der VWBZ die ÜK-Tage 

organisieren und durchführen.  

Der Vorstand des GGV ist sich bewusst, 

dass mit der neuen Reform ein zusätzlicher 

Aufwand der Lehrbetriebe verbunden ist. 

Viele Gemeinden leisten schon heute als 

Lehrbetrieb einen wichtigen Beitrag in der 

Ausbildung der jungen Talente. Der Vor-

stand möchte sich daher für das Engage-

ment und die Bereitschaft, den Berufs-

nachwuchs auszubilden, herzlich bedan-

ken. 

Reto Schöpfer, GS Udligenswil 
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Hinweis Editorial 

Jeder/jedem Schreibenden ist es the-

matisch freigestellt, sich zu äussern. Es 

handelt sich nicht um Beiträge, die mit 

der Meinung des Vorstands überein-

stimmen müssen. 


